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Amtsgericht 
München 

Hinweise zum Antrag auf Erhöhung der Pfändungsfreigrenze  
nach § 850f ZPO 

1. Allgemeiner Hinweis 

Der Antrag auf Erhöhung der Pfändungsfreigrenze nach § 850f Abs. 1 ZPO 
kommt bei der Pfändung von Arbeitseinkommen im Sinne des § 850 ZPO 
sowie dem Arbeitseinkommen gleichgestellten laufenden Geldleistungen 
(z.B. Sozialleistungen nach § 54 Abs. 4 SGB I) in Betracht.  

2. Vorzulegende Unterlagen 

Bei der Antragstellung sind folgende Unterlagen vorzulegen:  

• Gerichtliches Aktenzeichen des Pfändungs- und Überweisungsbe-
schlusses, außer der Beschluss ist über 5 Jahre alt, dann wird eine 
Kopie benötigt, 

• aktuelle Lohn-/Gehaltsbescheinigungen des Arbeitgebers, bzw. ak-
tueller Sozialleistungsbescheid (z.B. Rentenbescheid, Krankengeld-
bescheid, etc.) für den Zeitraum der letzten drei Monate,  

• Nachweise über alle notwendigen Ausgaben (Mietvertrag, Neben-
kostenabrechnung, Versicherungspolicen über gesetzlich ver-
pflichtende Versicherungen, Kontoauszüge der letzten drei Monate, 
etc.),  

• soweit möglich aktuelle Bescheinigung des Sozialleistungsträgers 
über den eigenen monatlichen sozialhilferechtlichen Bedarf.  

3. Erhöhung der Pfändungsfreigrenze beim Pfändungsschutzkonto 

Der Pfändungsfreibetrag auf dem Pfändungsschutzkonto kann ebenfalls er-
höht werden. Zusätzlich ist das Bestehen des Pfändungsschutzkontos nach-
zuweisen.  

Für Anträge das Pfändungsschutzkonto betreffend wird jedoch auf das 
Merkblatt P-Konto verwiesen. Dort finden Sie weiterführende Informatio-
nen.  

 


